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1. Änderung

1. Änderung

Ausnahmsweise können Holzverkleidungen und Holzhäuser, jedoch 
keine Blockbauten zugelassen werden. 

Für den Außenanstrich sind keine Holztöne zugelassen. Naturbelassene 
Verkleidungen oder Anstriche in hellen Farben sind zulässig.

2. Änderung v. 16.02.1998
Zustimmung LRA vom 15.07.1998
Bekanntmachung Rechtskraft v. 25.07.1998




